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Der Sonderfall des oberen Freiamts
Randlage, Sonderstatus und Verbundenheit unter Landleuten – die 400-jährige
Geschichte der Ämter Meienberg und Merenschwand

Ann e- Mari e Dub ler

Rechtsquelleneditionen im Aargau: Grundlagen zur Aufarbeitung
der regionalen Geschichte

Im April 2009 wurde der dritte Band der aargauischen Rechtsquellenedition «Die
Freien Ämter III» in einer Buchvernissage in Merenschwand vorgestellt.1 Er beruht

wie die beiden Vorgängerbände auf dem Konzept des ehemaligen aargauischen

Staatsarchivars Jean Jacques Siegrist; während Band I noch von Siegrist publiziert
wurde, erschienen die Bände II und III postum, basieren aber auf Siegrists Vorarbeiten.

2 Dabei sind die beiden ersten Bände «Die Freien Ämter I und II» dem
Verwaltungsrecht der eidgenössischen Landvogtei Freie Ämter gewidmet; der dritte Band

«Die Freien Ämter III» bietet die regionalen und lokalen Geschichtsquellen der

ehemaligen Verwaltungsämter Meienberg und Merenschwand im oberen Freiamt.
Die Bände II und III sind über Quellen zu den Rechtsverhältnissen der Reuss eng

miteinander verbunden: Während Band II im Editionsteil «Die Reuss bis 1798» die
Flussschifffahrt, den Fährbetrieb und Brückenbau, die Fischereirechte und Flusswehr

der Reusstaldörfer aus der übergeordneten Sicht der Landvogteiverwaltung

und des ganzen Reusstals behandelt, enthält Band III insbesondere im Teil «Amt
Merenschwand» die Quellen zur lokalen Wehrpflicht aus der Perspektive des Amts
und der betroffenen Bewohner. Anders als beim übergeordneten Recht der
Landesverwaltung Bände I und II) erlauben die Quellen auf der regionalen und kommunalen

Ebene konkrete Einblicke in den Alltag der Oberfreiämter Bevölkerung, wobei

dem Amt regionale und den ihm untergeordneten Niedergerichtsbezirken, den

Zwingen Twingen),3 lokale Bedeutung zukam. Das Besondere an Band III ist, dass

die beiden benachbarten ehemaligen Verwaltungsämter bis 1803 Bestandteil zweier

unterschiedlicher Staaten waren: Das Amt Meienberg gehörte zur eidgenössischen

Landvogtei Freie Ämter; es war das südlichste unter den 13 Ämtern und war fast

ganz von Zuger und Luzerner Territorien umgeben. Das Amt Merenschwand dagegen

war ein exterritorial gelegener Teil des luzernischen Staats Karte 1). Da sich die
Editionsreihe SSRQ auf die geltende kantonale Gebietseinteilung ausrichtet,

erscheinen die 1803 dem Kanton Aargau zugeteilten Ämter im selben Band.

Die Rechtsquellenedition stellt der Geschichtsforschung ein breites Grund­lagenmaterial

an teils unbekannten Quellentexten zur Verfügung. Sie förderte dabei

Tatsachen und Zusammenhänge an den Tag, die zum Überdenken und Hinterfragen

des heute geltenden Geschichtsbildes zwingen. Zu diesem gehört die verbreitete
Meinung, dass das Freiamt wegen der 1803 erfolgten zwangsweisen Zuteilung zum
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Kanton Aargau zu einem politischen Randgebiet geworden sei, weshalb die
Freiämter Bevölkerung, auch bedingt durch die traditionelle kulturelle Ausrichtung
auf die Innerschweiz und den konfessionellen Gegensatz zum Berner Aargau, dem
­neuen Staatswesen ablehnend gegenüber stünde.4 Doch stimmt dieses Bild vom
katholischen Freiamt, das wegen seines Glaubens, seiner erzwungenen Zuteilung und
seiner Randposition im Kanton Aargau auf die Innerschweiz fixiert sei? Betraf sie
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das Freiamt als Ganzes, nämlich die heutigen Bezirke Muri und Bremgarten, oder
nur Teile davon? Unsere Geschichtsquellen vermitteln ein weit differenzierteres

Bild. Gestützt auf diese Quellen, soll die Geschichte der Region Oberfreiamt im
folgenden Beitrag offen und unvoreingenommen betrachtet und dabei verfolgt werden,

wie der «Sonderfall oberes Freiamt» entstanden ist, wann dies geschah und aus

welchen Gründen.

Die Ämter Meienberg und Merenschwand: Gemeinsamkeiten trotz
verschiedener Staatszugehörigkeit

Gemeinsame Ausgangspunkte

Die beiden Ämter Meienberg und Merenschwand waren schon seit dem späten
­Mittelalter voneinander getrennt. Ursprünglich gab es diese Trennung aber nicht.5

Kirchlich gehörte noch im 11.Jahrhundert fast der ganze Raum zu einer einzigen

Grosspfarrei der Kirche Sins. Herrschaftlich zerfiel er dagegen in zwei parallel zur

Reuss verlaufende Einflusszonen von illustren Adelsfamilien, die unter sich um die
Vormacht rangen. Im Talgrund und auf der untersten Talstufe lag die Einflusszone
der Grafen von Homberg spätere Herrschaft und Pfarrei Merenschwand) und der

Grafen von Tierstein Herrschaft Reussegg-Sins) sowie der Herren von Hünenberg

Herrschaft und Pfarrei Oberrüti, Herrschaft Dietwil).6 Am Lindenberg war das

Gebiet in Kleinherrschaften zersplittert, von denen Beinwil, Wiggwil, Aettenschwil und
Wallenschwil als eigene Gerichtsbezirke überdauerten; andere wie etwa Alikon und
Horben fielen an die Benediktinerabtei Muri, die als habsburgisches Hauskloster der

Schirmvogtei der Grafen von Habsburg unterstand. In ihrer Stellung als Schirmvögte

verschafften sich diese auf Kosten des Klosters eigene Positionen um Muri und im
Raum Meienberg. Als sie nach dem Tod des letzten Grafen von Lenzburg 1173 dessen

landgräfliche Rechte im Aargau und das Blutgericht übernahmen, stiegen sie im
südlichen Freiamt zu Landesherren auf.7 Damit konnten sie ihre Oberherrschaft

vom Lindenberg auch auf den Talgrund ausdehnen. In diesem erweiterten Hoheitsgebiet

gründeten sie vor 1247 als Verwaltungszentrum das befestigte Burg-Städtchen

«castrum» «oppidum» Meienberg auf Allmendland von Alikon. Von der habsburgischen

Oberherrschaft blieb nur die Herrschaft Merenschwand der Grafen von

Homberg verschont; deren Erben verkauften sie 1293–1328 den Herren von Hünenberg

als volle Herrschaft über Merenschwand.

Um 1300 erscheint das Amt Meienberg unter dem Adel fest aufgeteilt: Unter
habsburgischer Oberhoheit sassen im Talgrund die Herren von Hünenberg Dietwil,
Oberrüti) und von Rüssegg Reussegg-Sins), am Lindenberg die Grafen von Habsburg

beziehungsweise ihre Dienstleute Gessler in Meienberg und Wiggwil und das

Kloster Muri in denBerghöfen heute Gemeinde Beinwil). Mit dem Eintritt der Stadt

Luzern und der Eidgenossen als neue Machthaber in der Region entwickelten sich

die Ämter Meienberg und Merenschwand definitiv getrennt, doch ohne frühere
Gemeinsamkeiten ganz zu verlieren.8
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Wem Gericht und Galgen gehören, dem gehört die Herrschaft: die Rolle

der Gerichtsbarkeit

Einstige Gemeinsamkeiten hatten sich im Recht und im Gerichtswesen erhalten.9

Die ursprünglich auf der Autorität des deutschen Königs als obersten Gerichtsherrn
und dessen Amtsträgern, den Grafen und Vögten, beruhende Herrschaftsgewalt lag

im späten Mittelalter beim Adel und seinen Dienstleuten. Am Beispiel unserer
Region lässt sich fast exemplarisch ersehen, wie öffentliche Gerichtsrechte, die dem

Adel als Lehen übergeben wurden, von diesem wie Familien- und Eigengut Allod)
behandelt wurden. Wie Eigengut wurden Herrschaftslehen an Dienstleute unterverliehen,

auch geteilt, vererbt, verpfändet oder verkauft. Mit Herrschaftsrechten wurde
auf diese Weise wie mit privatem Vermögen umgegangen, was am Ende zu einer

Zersplitterung in kleine und grosse Gerichtsherrschaften führte.10 Zu dieser Entwicklung

trug der in der Region vertretene Adel – die Grafen von Habsburg, von Homberg

und von Tierstein und die Freien von Rüssegg sowie deren Dienstleute die
Herren von Hünenberg und die Gessler von Wiggwil und Meienberg – massgeblich

bei. Im Folgenden seien die Rechtsverhältnisse erklärt und in den Rechtsraum der
beiden Ämter gestellt.

Die Zweiteilung in eine Hohe und eine Untere Niedere) Gerichtsbarkeit prägte

wie andernorts auch die Rechtslandschaft der Region Freiamt bis ans Ende des
­Ancien Régime. Die Hoch- und Blutgerichtsbarkeit beinhaltete das Recht, Kapitaldelikte

– Verbrechen gegen Eigentum Diebstahl, Raub), Leib und Leben Mord,
Totschlag, Notzucht) – zu ahnden und mit dem Tod zu bestrafen. Mit dem Tod oder

mit hohen Bussen ahndete man schwere Straftaten «frevel» wie Ehrverletzung,

Brandstiftung und den Bruch der eidlich geleisteten Bürgschaft für Frieden «
trostungbruch» Kennzeichen der Hoch- und Blutgerichtsbarkeit war der Galgen, der
weithin sichtbar auf Hügeln oder an Abhängen über Verkehrswegen, unmittelbar an

der Gerichtsgrenze bei Eintritt in das Hoheitsgebiet der betreffenden Stadt oder

Herrschaft stand. Der Galgen war das Zeichen der Herrschaftsmacht schlechthin.
Dies traf ebenso auf den Galgen des Amts Meienberg über der Landstrasse – am
«Heer­weg » – südlich von Ober-Alikon, unweit der Sankt-Jost- und Antonius­Kapelle

zu, wie auch auf die von den Ämtern Merenschwand und Muri gemeinsam benützte

Richtstätte der «Galgeneich» am Weg zwischen den Dörfern Merenschwand und
Muri durch das Galgenholz Karte 2).11 Ein weiteres Kennzeichen der Hochgerichtsbarkeit,

der Pranger oder Halseisenstock, an dem einst angekettet, Delinquenten zur

Schau gestellt wurden, ist in Meienberg an der Mauerecke beim Aufgang in das

ehemalige Amthaus erhalten.12 Verwaltung und Organisation der hohen Gerichtsbarkeit
waren mit Aufwänden verbunden, für die dem Gerichtsherrn Gerichtseinkünfte,
darunter Bussen, und Regalien wie das Recht auf die Vermögenskonfiskation Ver­urteilter

und Hingerichteter zustanden.13 Verbunden mit der obersten Gerichtsgewalt

war das Recht des Gerichtsinhabers, das Amtsgericht und die Amtsgemeinde
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Die Untere oder Niedere Gerichtsbarkeit befasste sich mit den leichten Delik­ten

des Alltags, mit Flur- und Waldfreveln, die mit Geldbussen zu sühnen waren. Sie

beschäftigte sich mit Klagen und der Beurteilung von Streitfällen um den Güter­besitz

und um Geldschuld. Die niedere Gerichtsbarkeit war mit der Ziviljustiz
verbunden, zu der das Pfandschaftswesen und die Beistandsschaften, zum Beispiel das

«Bevogten» von Witwen und Waisen, gehörten. Oft wichtigstes Geschäft war die
gerichtliche Fertigung von Handänderungen. Auch den Niedergerichtsherren kamen

für den Aufwand Einkünfte aus dem Gerichtswesen zu, nebst Bussen auch Hand­änderungsgebühren

Ehrschatz) und Erbschaftssteuern Todfall). Die Niedergerichte
waren mit Twing und Bann verknüpft, ursprünglich ein Bestandteil der Grund­herrschaft,

von der sie aber bei der allgemeinen Teilbarkeit dieser Rechte oft in
unterschiedliche Hände gelangten, was im Amt Meienberg zu einer grösseren Zahl an

Niedergerichten und Gerichtsherren führte; im Amt Merenschwand dagegen lagen

hohe und niedere Gerichte dank «voller Herrschaft» in einer Hand. Die grundherrlichen

Nieder- oder Zwinggerichte Twinggerichte) bezeichnete man im Amt Meienberg

meist nach den Gerichtsterminen als Maien- und Herbstgerichte. Niedergerichte

mit beeidigten Gerichtsbeisitzern wie in Meienberg, Sins, Beinwil, Dietwil,
Oberrüti und Merenschwand hiessen Geschworenengerichte.14

Da die Grenze zwischen hoher und niederer Gerichtsbarkeit fliessend war, stritten

sich die Gerichtsherren oft um die Mittlere oder Frevelgerichtsbarkeit, die mit
strafrechtlichen Befugnissen auch zu höheren Einkünften verhalf. Gerichtssitzungen

wurden in beiden Ämtern von einem Schreiber des Gerichtsherrn, im 18.Jahrhundert

aber von einem von den Amtsgenossen gewählten einheimischen Gerichtsschreiber

protokolliert.15 Auf Wunsch stellten die Schreiber den Parteien Urteils­kopien

«rezeße, copiæ» aus. Zu den Gerichtssitzungen bot der Weibel auf, der als

Gerichtsvollstrecker auch Pfänder sicherzustellen hatte. Appellationen waren vom
Niedergericht an den zuständigen Gerichtsherrn Zwingherr, Landvogt) und weiter

an den Landesherrn zu richten; das war im Amt Meienberg die Jahrrechnungs-
Tagsatzung der Eidgenossen und im Amt Merenschwand der Kleine Rat der Stadt
Luzern. Das Gast- oder Kaufgericht war ein auf Begehren des Klägers einberufenes

Sondergericht, das gegen erhöhte Gebühren Streitfälle zwischen Einheimischen und

Fremden oder unter Fremden in einem beschleunigten Verfahren beurteilte.16

Die Niedergerichte tagten bis ins 16.Jahrhundert überall unter freiem Himmel,
in Wiggwil «im Dorf an freier offner Strasse» in Meienberg am Platz vor dem Amthaus

und in Merenschwand auf dem «Platz» vor der «Tanzlaube» Ungefähr ab

den 1570er-Jahren tagten die Gerichte zum Schutz vor der Witterung in Wirtshäusern,

in Meienberg im Amthaus mit Schankrecht, in Merenschwand in der Taverne
Schwanen.17
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Das Amt Meienberg
Das habsburgische Amt Meienberg: der Übergang an Luzern und an

die Eidgenossen

Als das habsburgische Amt «officium» Meienberg 1273 erstmals erwähnt wird, gab

es ausser der Stadtgründung Meienberg als habsburgisches Verwaltungszentrum
­keine Eigengüter der Grafen von Habsburg; ihre starke Stellung beruhte einzig auf

der Schirmvogtei über ihr Hauskloster Muri und auf den 1173 erworbenen gräflichen

Rechten im Aargau der im Mannesstamm ausgestorbenen Grafen von Lenzburg.18

Gemäss dem habsburgischen Urbar umfasste das Officium Meienberg um 1306 auch

entfernte Dörfer wie Dierikon, Root und Mättenwil Gemeinde Ballwil), die im
Sempacherkrieg 1386 an Luzern fielen. In diesem Krieg wurde das Burg-Städtchen
Meienberg von den Eidgenossen gänzlich zerstört. Als sich die entvölkerte Kleinsiedlung
danach nicht erholte, gewährten ihr die habsburgischen Dienstleute Gessler, die seit

1359 im Pfandbesitz von Amt und Städtchen waren, 1403 Steuererleichterungen in
der vergeblichen Hoffnung, damit die Siedlung als befestigtes Zentrum wieder beleben

zu können.19

1394 war die Herrschaft Merenschwand von den Herren von Hünenberg an die
Stadt Luzern gelangt,20 womit Luzern zum unmittelbaren Nachbarn Meienbergs

geworden war: Amt und Städtchen lagen nunmehr in Griffnähe der Stadt, die
schliesslich bei der ersten sich bietenden Gelegenheit auch zugriff. Im Zuge der
Eroberung des österreichischen Aargaus annektierte Luzern 1415 die zunächst
liegenden österreichischen Ämter Meienberg und Richensee sowie Villmergen, das

östlichste Gericht des Amts Lenzburg, und übernahm diese in sein Territorium
unter der Verwaltung eines Ratsherrn als Vogt Karte 2).21 Proteste gegen diese

Annexion seitens des einheimischen Adels wie jene des Zwingherrn von Rüti,
Hartmann von Hünenberg, blieben vorerst ungehört. Erst 1420 kam die Stadt mit den

Pfandinhabern, den österreichischen Vögten Gessler, um das Amt Meienberg
bezüglich einer Abgeltung der verlorenen Pfandherrschaft und mit Henman von Rüssegg

um die Privatherrschaft Reussegg-Sins bezüglich einer Kompentenzausscheidung

überein. 22 Aber schon 1425 wurde Luzern nach einem langwierigen

eidgenössischen Prozessverfahren und einem bernischen Schiedsurteil gezwungen,

das annektierte Gebiet an die gemeinsame Verwaltung der Sechs Orte abzugeben,

an der Luzern auch beteiligt war.23

Die neugeschaffene eidgenössische Landesverwaltung zeichnete sich durch
Sparsamkeit aus, die darin bestand, dass sie über Jahrzehnte hinweg ohne Verwal-tungs-

und Gerichtszentrum mit Provisorien auskam. So etwa behielten die
Eidgenossen die von Luzern geschaffene Vogtei bis 1435 unverändert bei und liessen sie

von einem alle drei Jahre wechselnden Vogt verwalten; je ein eidgenössischer Vogt

versah von Muri beziehungsweise von Mellingen aus die mittleren und unteren Ämter.

Erst 1435 legten die Eidgenossen die verschiedenen Verwaltungsbezirke zusammen

und unterstellten alle Ämter einem einzigen, nicht residierenden Vogt, der als

Der Sond erfa l l des oberen Freiamts 13



Karte 2: Der Stadtstaat Luzernund seine Ämter

im Aargau 1415–1425.
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Karte 2: Der Stadtstaat Luzern und seine Ämter im Aargau 1415–1425



Repräsentant der Landesherren alle zwei Jahre in der offiziellen Reihenfolge von

einem anderen regierenden Ort gestellt wurde.24

Im Amt Meienberg hielten die Eidgenossen bei der Wahl eines zentralen
Gerichtsorts am zerstörten Meienberg trotz fehlender Stadtmauern und geringer
Bevölkerungszahl fest, da ihnen dieses alte administrative und gerichtliche Zentrum die
nötige Legitimation verschaffte. An einem Wiederaufbau des Städtchens war dagegen

niemand, vor allem nicht die nahen Städte Luzern und Zug interessiert. In
Meien­berg tagten somit das Amtsgericht und die Frevel- und Appellationsgerichte

Abrichtungen). Hier versammelte sich die Amtsgemeinde, an der die­Amtsgenossen

alle zwei Jahre dem neuen oder aufreitenden Landvogt zu huldigen und ihren Unter­taneneid

abzulegen hatten.25 In den 1470er-Jahren erwog man, den Standort des

Amtsgerichts unter den Niedergerichten Meienberg, Sins, Reussegg, Dietwil und
Rüti alternieren zu lassen, was die Amtsgenossen ablehnten, da Meienberg am
zentralsten gelegen sei.26 Nach dem Zweiten Villmergerkrieg von 1712 und der Zwei­teilung

der Landvogtei kam das Amt Meienberg zur Landvogtei der Oberen Freien

Ämter unter den Acht Alten Orten, unter denen die fünf katholischen Stände
Luzern, Zug, Uri, Schwyz und Unterwalden die Mehrheit besassen.

Lange dauerte es, bis sich die regierenden Orte über die Schaffung einer zen­tralen

Landschreiberei einig werden konnten: 1562 entstand sie erst in Muri und ab

1576 –mit dem Wohnsitzwechsel des Landschreibers nach Bremgarten– in der Wälis­mühle

im Friedkreis der Stadt Bremgarten, ausserhalb der Freien Ämter. Es fehlte
auch ein zentrales Landgericht mit Richtstätte: Alte österreichische Landgerichte

mit Galgen überdauerten in den Ämtern Meienberg, Hitzkirch-Richensee und Muri.
Für die unteren Ämter, die bis 1415 zum Hochgericht Lenzburg gehört hatten, wurde
anfänglich der Gerichtsplatz Muri in Anspruch genommen, bis man Ende des

16.Jahrhunderts einen Versammlungs- und Landgerichtsplatz auf der Ebni knapp

ausserhalb des Bremgarter Friedkreises schuf, wobei die Stadt Bremgarten bei

Kapitaldelikten mit ihrer nahe gelegenen Richtstätte und dem Scharfrichter aushalf. Erst
um 1609 errichtete die eidgenössische Verwaltung eine eigene Richtstätte auf dem

Landgerichtsplatz, die ab da für die ganze Landvogtei offiziell zuständig war.27

Der Sonderstatus des Amts Meienberg in der Landvogtei Freie Ämter

Ab 1435 war das Amt Meienberg somit ein Bestandteil der Gemeinen Herrschaft
oder Landvogtei Freie Ämter.28 Die Beziehung der Amtsbewohner zur neuen
Verwaltung war von Anfang an eine eher kühle, wogegen die Bindung an Luzern bestehen

blieb, die von der Stadt sukzessive ausgebaut wurde.

Die Stadt Luzern hatte bereits 1422 die Gerichtsherrschaften Dietwil links und
Gisikon-Honau rechts der Reuss erworben; sie verband den neuen Herrschaftsbesitz
1432 mit einer Reussbrücke bei Gisikon und sicherte sich damit den kürzesten Landweg

nach Merenschwand und weiter in den Aargau. 1501 erwarb sie die Privatherrschaft

Reussegg-Sins, die sich als eine der grösseren Zwingherrschaften im Amt
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Meien­berg in einem breiten Band längs der Reuss zwischen Rüti und Mühlau und
westlich bis unmittelbar vor das Städtchen Meienberg erstreckte. Luzerns
Herrschaftsrechte reichten damit erneut von der Staatsgrenze talabwärts bis auf die Höhe
von Muri; im linksufrigen Reusstal fehlte nur die Zwingherrschaft Ober-)Rüti.­Diese

ging jedoch 1498 an die Stadt Zug, die schon 1486 die Fähre Sins als direkte Verbindung

in die Ämter erworben hatte. Nicht zum Kauf stand der eidgenössische

Niedergerichtsbezirk Meienberg. Luzern und Zug bauten somit, soweit Herrschaften zu
kaufen waren, ihre Stellung als Gerichtsherren im Reusstal unter der Oberhoheit der

eidgenössischen Landesverwaltung, an der sie mitbeteiligt waren, kräftig aus.

Ob aus Berechnung oder aus Anhänglichkeit zu Luzern trat das Amt Meienberg

im Zweiten Kappelerkrieg von 1531 nicht wie die unteren Ämter zum neuen Glauben

über, sondern hielt am alten fest und machte mit einem Kontingent sogar den Feldzug

auf Seiten der katholischen Orte mit. Die siegreichen Orte belohnten das treue

Amt Meienberg, indem sie diesem innerhalb der Freien Ämter eine Sonderstellung

verschafften: Die unteren Ämter verloren die freie Untervogtswahl, Meienberg
behielt sie wie auch die Ämter Bettwil und Muri. Die unteren Ämter verloren das ihnen
vom Papst und den Sechs Orten 1512 gewährte «Bannerprivileg» Das Amt Meienberg

bekam 1533 das neue Bannerprivileg und damit die Führung des Banners im
Freiämter Kriegsauszug vor allen anderen Ämtern. Die Amtsgenossen wählten den

Bannermeister auf Lebenszeit in freier Wahl ohne Einmischung der Landesherren.29

Das Privileg beinhaltete jedoch auch, dass das Amt im Defensionalkontingent am
meisten Mannschaft zu stellen hatte.30

Die Privilegierung bewirkte aber auch, dass das Amt in allem eineVorzugsstellung

beanspruchte. So opponierte es 1562 gegen das neueingeführte Amt eines

Landschreibers der Freien Ämter, nachdem es diesem wie die unteren Ämter
unterstellt worden war. Das Amt beanspruchte die freie Wahl des Notariats, das heisst

das Recht der Amtsbewohner, verschreiben zu lassen, wo diese wollten; zur Wahl
standen die nahen Kanzleien der Zwingherren Luzern, Zug und Kloster Muri. Als
der in Bremgarten residierende Landschreiber der Freien Ämter gegen diesen
Anspruch sein Monopol auf das Notariatsgeschäft geltend machte, beschwerten sich

die Meienberger in immer neuen Querelen über dessen Amtsführung, besonders

auch gegen den ihnen bürokratisch aufgezwungenen Weg in die Kanzlei nach
Bremgarten.31 Und wo immer sich Gelegenheit bot, demonstrierte das Amt Meienberg
seine Sonderstellung: Als seine Grenzen zum luzernischen Staatsgebiet 1601 neu
vermarkt wurden, setzte das Amt durch, dass die Grenzsteine auf Meienberger

Seite mit dem Meienberger Amtswappen – dem Maibaum auf dem Dreiberg – und
nicht korrekt mit dem Landeswappen der Freien Ämter versehen wurden.32 Dies
geschah indes nicht ganz zu Unrecht, denn das Amt Meienberg war ja neben den

Ämtern Muri und Hitzkirch-Richensee ein selbstständiger Hochgerichtsbezirk,33

bis um 1609 das neugeschaffene Landgericht mit Richtstätte ob Bremgarten zuständig

wurde.
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1611 wurde den nördlichen Ämtern das verlorene Bannerrecht wieder zugestanden.

Damit verlor das Meienberger Amtsbanner seinen Vorrang in der Landvogtei,

aber das Bannermeisteramt behielt sein hohes Sozialprestige. Das Amt war so sehr

begehrt, dass sich bei der Bannermeisterwahl von 1647 einer der drei Amtsanwärter
zur Bestechung von Wählern hinreissen liess. Der Fall wurde gerichtlich dahin
entschieden, dass der Bannermeister zwar weiterhin durch die Amtsgenossen zu wählen

sei, neu aber im Beisein eines Vertreters der katholischen Orte und des Landschreibers,

die den Gewählten nach der Wahl in Eid nahmen, womit die Sonderrolle des

Amts Meienberg bereits 1611 wieder in Richtung auf das Normalmass der anderen

Ämter zurückgesetzt war.34 Doch auch so blieb das Ansehen des Bannermeisteramts

ungebrochen hoch: Von dem 1647 regulär gewählten Bannermeister Hans Jakob

Villiger († 1677) «vererbte» es sich auf dessen Sohn Hans) Kaspar († 1718) und weiter
auf den Enkel Hans († 1760) und blieb damit für 113 Jahre in der Familie Villiger von
Fenkrieden.35

Die grosse Bedeutung des Meienberger Bannerprivilegs, das dem Amt für rund
acht Jahrzehnte in der Landvogtei eine Sonderstellung verschaffte, wird aus der
historischen Gesamtsicht verständlich. Die Sonderstellung glich die Nachteile der
peripheren Lage in der Landvogtei aus. Der von den Meienbergern erkämpfte Vorrang

kompensierte, streng besehen, bloss die Nachteile,mit denen sich das Amt seit­seiner

Zuteilung zu den Freien Ämtern ab 1425 konfrontiert sah. Von den ähnlich strukturierten

luzernischen und zugerischen Landgebieten abgetrennt, sah sich das Amt –

nunmehr im Wettbewerb mit den 13 Ämtern der Landvogtei – gegenüber den

verkehrsmässig, wirtschaftlich, bevölkerungsmässig und ab dem 17. Jahrhundert wie

Wohlen auch protoindustriell weit gewichtigeren unteren Ämtern im Hintertreffen.
Aus diesem Grund stand das Amt in Vielem mit dem Rücken zu den unteren Ämtern,

lehnte ab, was von dort und von der Landvogteiverwaltung in Bremgarten kam

und öffnete sich vielmehr auf die verwandten luzernischen und zugerischen Landgebiete

und deren Landbevölkerung «wegen alter liebe und nachbarschafft» wie sich
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einheimische Beamte ausdrückten.36

Der Aufbau der Amtsverwaltung Meienberg: Hohe Gerichtsbarkeit,
Amtsgericht und Behörden

Was die eidgenössischen Orte 1425 an Rechten in ihre gemeinsame Verwaltung
übernahmen, trug bereits den Stempel der vergleichsweise zentralistischen luzernischen

Vogteiverwaltung, die unklare Rechtssituationen stets entschlossen zu ihren Gunsten

entschied. Ab 1425 gehörte die Hoch- und Blutgerichtsbarkeit im ganzen Amt
den regierenden Orten Karte 3). Ausnahmen davon betrafen kleine Einsprengsel an

Sonderrechten, so die erweiterte Nieder- und Frevelgerichtsbarkeit bis an den Tod
in der Reussegger Burg und Vorburg «zwischen dem Graben» die sich noch im
17. Jahrhundert durch unterschiedliche Herrschaftseide für Bewohner «inner- und
ausserhalb des Grabens» unterschied,37 sowie die noch im 15. Jahrhundert geltenden



kleineren Bussen für die Bewohner des einstigen Meienberger Stadtbezirks.38

Vergeblich suchte die Stadt Luzern in ihrem Zwing Dietwil die Anerkennung der
mittleren oder Frevelgerichtsbarkeit gegen den Widerstand der eidgenössischen

Landvogteiverwaltung durchzusetzen; in der Praxis allerdings übte sie diese auch ohne
offizielle Anerkennung aus.39

An der Spitze des Amts stand der einheimische Untervogt Amtsuntervogt) in
der Doppelfunktion als Vertreter der Eidgenossen beziehungsweise des Landvogts

sowie der Amtsgenossen. Er vertrat den abwesenden Landvogt als Vorsitzender

Richter) am Amtsgericht in Meienberg. Er war für das Einsammeln aller der Obrigkeit

beziehungsweise dem Landvogt zustehenden Einkünfte an Steuern, Gebühren

und Bussen und für die jährliche Abrechnung zu Handen der ihn dabei beraten­den

Gerichtsbeisitzer Sechser) verantwortlich. Auf solchen Abrechnungen aus den 13

Äm­tern basierte jeweils die Rechnungsablage des Landvogts vor der Jahrrechnungs-

Tagsatzung der regierenden Orte. Der Untervogt im Amt Meienberg wurde von den

Amtsgenossen frei gewählt und der Gewählte dem Landvogt präsentiert, der diesen

ohne Wenn und Aber anzunehmen und im Amt zu bestätigen hatte. Das Amt wachte

eifersüchtig über dieses Privileg der freien Untervogtswahl, das einige Landvögte
gerne abgeschafft hätten, weshalb es sich die Amtsgenossen stets wieder bestätigen

liessen.40 Beim Schlagabtausch zwischen einem Zürcher Landvogt und dem Amt
Meienberg 1782/83 wurde den Amtsgenossen das Vorrecht allerdings nur mit der

Auflage wieder bestätigt, dass sie einen begüterten «hablichen» Mann wählten, der

für seine Finanzverwaltung gutstehen könnte; täte er dies nicht, müsste das Amt an

seiner Statt für Schäden einstehen.41 Dabei wird erstmals die Doppelbesetzung des

Amts mit einem «amtierenden» und einem «stillstehenden» Untervogt aktenkundig;

diese Regelung war jedoch bereits ab 1559 im Brauch.42 Die Doppelbesetzung

von Schlüsselämtern war in den Stadtstaaten wohlbekannt: Spitzenamtleute wurden
auf Lebenszeit oder bis zu ihrer selbst ausgesprochenen Resignation gewählt, wie

das Beispiel der luzernischen Landvögte für Merenschwand zeigt. In der Meienberger

Volkswahl konnte der Untervogt jedoch nach Ablauf seines Stillstands bestätigt

oder auch «entlassen» beziehungsweise abgewählt werden. Bewerber um das

Untervogtsamt waren theoretisch aus allen Siedlungen des Amts Meienberg zugelassen.43

Tatsächlich aber kamen sie überwiegend aus den zentralgelegenen Dörfern der

Landesherren, vor allem aus Aettenschwil, Auw, Fenkrieden und Meienberg.
Übereinstimmend waren es habliche Bauern, alle Angehörige der dörflichen Oberschicht.

Unter den Amtsinhabern dominierte das verzweigte Geschlecht der Villiger aus den

Orten Aettenschwil, Fenkrieden und Auw.
Das Amtsgericht war ein Geschworenengericht mit sechs vereidigten Beisitzern

Gerichtssässen), die als geschworene Sechser oder kurz Sechser oder

Geschworene bezeichnet, von den Amtsgenossen an der Amtsgemeindeversammlung

gewählt wurden. Sass der Untervogt als Repräsentant der Obrigkeit dem Amtsgericht

in Meienberg vor, trug er einen Amtsmantel in den Standesfarben des zur Zeit
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